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Art. 6 EUV; Art. 218, 267, 344 AEUV; Art. 53 GRCh; Art. 33, 34, 36, 53 EMRK

Unvereinbarkeit der Übereinkunft über den Beitritt der EU 
zur EMRK mit dem Unionsrecht
Gerichtshof (Plenum), Gutachten v. 18.12.2014 – C-2/13 

Fall

Der Schutz der Menschenrechte in Europa ist eines der Hauptziele des Europa-
rates, der ältesten zwischenstaatlichen politischen Organisation in Europa (ge-
gründet 1949). Eine seiner wichtigsten Konventionen ist die Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMRK), die am 03.09.1953 in Kraft getreten ist. Ziel der
EMRK ist es, einen Mindeststandard an Menschenrechten in Europa zu gewähr-
leisten. Über ihre Umsetzung wacht der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) in Straßburg (nicht zu verwechseln mit dem Gerichtshof
der Europäischen Union mit Sitz in Luxemburg). Derzeit sind 47 europäische
Staaten Mitglied des Europarats, darunter alle 28 Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union (EU). Nach Art. 46 Abs. 1 EMRK sind die Vertragsparteien ver-
pflichtet, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil
des EGMR zu befolgen. 

Art. 6 Abs. 2 EUV in der Fassung des Vertrages von Lissabon sieht vor, dass die
EU der EMRK beitritt. Nach dem hierzu beschlossenen Protokoll Nr. 8 muss die-
ser Beitritt bestimmte Bedingungen erfüllen, insbesondere ist sicherzustellen,
dass die besonderen Merkmale der Union und des Unionsrechts erhalten und
die Zuständigkeiten der Union und die Befugnisse ihrer Organe unberührt
bleiben.

Im Anschluss an eine Empfehlung der Kommission nahm der Rat am 04.06.
2010 einen Beschluss an, mit dem er der Aufnahme von Verhandlungen über
eine Beitrittsübereinkunft zustimmte und die Kommission zum Verhandlungs-
führer bestimmte. Am 05.04.2013 wurde bei den Verhandlungen eine Einigung
über den Vertragsentwurf für den Beitritt der EU zur EMRK erzielt. Die Kommis-
sion bat den Gerichtshof daraufhin um ein Gutachten über die Vereinbarkeit
des Vertragsentwurfs mit dem Unionsrecht. Was hat der Gerichtshof hierbei zu
berücksichtigen?

Lösung

A. Zulässigkeit des Gutachtens

Gemäß Art. 218 Abs. 11 AEUV können das Europäische Parlament, der Rat, die
Kommission oder ein Mitgliedstaat ein Gutachten des Gerichtshofs über die
Vereinbarkeit einer geplanten Übereinkunft mit den Verträgen einholen. Die-
se Bestimmung dient der Vermeidung von Konflikten, die entstehen könnten,
wenn die Vereinbarkeit völkerrechtlicher Verträge, die die Union verpflichten,
mit dem Unionsrecht vor Gericht bestritten würde.

„[146] Eine gerichtliche Entscheidung, mit der eine die Union verpflichtende völ-
kerrechtliche Übereinkunft nach ihrem Abschluss wegen ihres Inhalts oder des
Verfahrens ihres Zustandekommens für mit den Verträgen unvereinbar erklären
würde, würde nämlich nicht nur unionsintern, sondern auch auf dem Gebiet der
internationalen Beziehungen zu ernsten Schwierigkeiten führen und könnte
für alle Beteiligten einschließlich der Drittstaaten Nachteile mit sich bringen.
…“

1. Die geplante Übereinkunft über den
Beitritt der EU zur EMRK ist mit Art. 6
Abs. 2 EUV unvereinbar. 

2. Die geplante Übereinkunft beeinträch-
tigt die Geltungskraft der EU-Grundrech-
te-Charta (GRCh), den Grundsatz des ge-
genseitigen Vertrauens zwischen den
Mitgliedstaaten und das Vorabentschei-
dungsverfahren nach Art. 267 AEUV. 

3. Die geplante Übereinkunft ermöglicht
es, dass sich der EGMR mit Rechtsstrei-
tigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten
oder zwischen ihnen und der Union be-
fasst, die die Anwendung der EMRK im
materiellen Anwendungsbereich des
Unionsrechts betreffen. 

4. Der in der geplanten Übereinkunft ge-
regelte Mitbeschwerdegegner-Mechanis-
mus und das Verfahren zur Vorabbefas-
sung des Gerichtshofs tragen den Be-
sonderheiten des Unionsrechts nur unzu-
reichend Rechnung.

5. Die geplante Übereinkunft verstößt in
Bezug auf die gerichtliche Kontrolle der
Handlungen im Bereich der GASP gegen
das Unionsrecht.

(Leitsätze des Bearbeiters)

Leitsätze

(11) Ein Mitgliedstaat, das Europäische
Parlament, der Rat oder die Kommission
können ein Gutachten des Gerichtshofs
über die Vereinbarkeit einer geplanten
Übereinkunft mit den Verträgen einho-
len. Ist das Gutachten des Gerichtshofs
ablehnend, so kann die geplante Über-
einkunft nur in Kraft treten, wenn sie
oder die Verträge geändert werden.

Art. 218 AEUV
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Im vorliegenden Fall hat die Kommission
dem Gerichtshof die Entwürfe der Bei-
trittsinstrumente übermittelt, auf die
sich die Verhandlungsführer bereits
grundsätzlich geeinigt haben. Sie liefern
einen hinreichend vollständigen und
genauen Rahmen der Modalitäten, un-
ter denen der geplante Beitritt stattfin-
den soll, und erlauben es daher dem Ge-
richtshof, die Vereinbarkeit der Entwürfe
mit den Verträgen zu beurteilen.

Damit sich der Gerichtshof zur Vereinbarkeit der Bestimmungen einer geplan-
ten Übereinkunft mit den Regeln der Verträge äußern kann, muss er über hin-
reichende Angaben zum Inhalt dieser Übereinkunft verfügen.

„[150] Überdies wird der Umfang der vom Gerichtshof im Rahmen des Gutachten-
verfahrens vorzunehmenden Prüfung – die ungeachtet des künftigen Inhalts der
zu erlassenden internen Regeln stattfinden kann – durch die Verträge genau
vorgegeben, so dass sich der Gerichtshof, um nicht in die Zuständigkeiten der an-
deren mit der Schaffung der zur Umsetzung der Beitrittsübereinkunft erforderli-
chen internen Regeln betrauten Organe einzugreifen, darauf beschränken muss,
die Vereinbarkeit der Beitrittsübereinkunft mit den Verträgen zu prüfen und
sich nicht nur zu vergewissern, dass sie nicht gegen eine Vorschrift des Primär-
rechts verstößt, sondern auch, dass sie alle gegebenenfalls primärrechtlich er-
forderlichen Bestimmungen enthält.“

Das Gutachtenersuchen ist somit zulässig.

B. Vereinbarkeit des Entwurfs mit dem Unionsrecht

Der Vertragsentwurf zum Beitritt der EU zur EMRK muss insbesondere den
Vorgaben des Art. 6 Abs. 2 EUV i.V.m. dem Protokoll Nr. 8 entsprechen. 

I. Danach müssen u.a. die besonderen Merkmale der Union und des Unions-
rechts erhalten bleiben. Diese ergeben sich vor allem daraus, dass die Grün-
dungsverträge der Union, im Unterschied zu gewöhnlichen völkerrechtlichen
Verträgen, eine neue, mit eigenen Organen ausgestattete Rechtsordnung
geschaffen haben. Zu deren Gunsten haben die ihr angehörenden Staaten in
einigen Bereichen Kompetenzen an die EU übertragen und damit auf eigene
Souveränitätsrechte verzichtet.

„[158] Der Umstand, dass die Union mit einer neuartigen Rechtsordnung von spe-
zieller Natur, einem ihr eigenen verfassungsrechtlichen Rahmen und ihr eigenen
Grundprinzipien, einer besonders ausgefeilten institutionellen Struktur sowie ei-
nem Gesamtbestand ihr Funktionieren gewährleistender Rechtsregeln ausgestat-
tet ist, hat aber Folgen für das Verfahren und die Bedingungen eines Beitritts
zur EMRK.“

1. Nach Art. 6 Abs. 3 EUV sind die Grund- und Menschenrechte, wie sie in der
EMRK gewährleistet sind, zwar bereits jetzt als allgemeine Grundsätze Teil
des Unionsrechts.

„[37] Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs sind die Grundrechte inte-
graler Bestandteil der allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts. Der Gerichtshof
lässt sich dabei von den gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedstaa-
ten sowie von Hinweisen leiten, die die völkerrechtlichen Verträge über den Schutz
der Menschenrechte geben, an deren Abschluss die Mitgliedstaaten beteiligt wa-
ren oder denen sie beigetreten sind (…).“ 

2. Solange die Union der EMRK aber nicht beigetreten ist, ist diese nicht förm-
licher Teil der Unionsrechtsordnung. Hingegen würde die EMRK infolge des
Beitritts, wie jede andere von der Union geschlossene internationale Überein-
kunft, die Unionsorgane und die Mitgliedstaaten binden und damit Bestand-
teil des Unionsrechts werden.

„[181] Die Union würde daher, wie jede andere Vertragspartei, einer externen
Kontrolle unterliegen, deren Gegenstand die Beachtung der Rechte und Freihei-
ten wäre, zu deren Einhaltung sich die Union nach Art. 1 EMRK verpflichten würde.
In diesem Zusammenhang würden die Union und ihre Organe, einschließlich des
Gerichtshofs, den in der EMRK vorgesehenen Kontrollmechanismen und insbeson-
dere den Entscheidungen und Urteilen des EGMR unterliegen. 

(1) …

(2) Die Union tritt der Europäischen Kon-
vention zum Schutz der Menschenrech-
te und Grundfreiheiten bei. Dieser Bei-
tritt ändert nicht die in den Verträgen
festgelegten Zuständigkeiten der Union.

(3) Die Grundrechte, wie sie in der Euro-
päischen Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten ge-
währleistet sind und wie sie sich aus den
gemeinsamen Verfassungsüberlieferun-
gen der Mitgliedstaaten ergeben, sind
als allgemeine Grundsätze Teil des Uni-
onsrechts.

Art. 6 EUV

Art. 1

In der Übereinkunft über den Beitritt der
Union zur Europäischen Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grund-
freiheiten (im Folgenden "Europäische
Konvention") nach Artikel 6 Absatz 2 des
Vertrags über die Europäische Union
wird dafür Sorge getragen, dass die be-
sonderen Merkmale der Union und des
Unionsrechts erhalten bleiben, insbeson-
dere …

Art. 2

In der Übereinkunft nach Artikel 1 wird
sichergestellt, dass der Beitritt der Union
die Zuständigkeiten der Union und die
Befugnisse ihrer Organe unberührt lässt.
Es wird sichergestellt, dass die Bestim-
mungen der Übereinkunft die besonde-
re Situation der Mitgliedstaaten in Bezug
auf die Europäische Konvention unbe-
rührt lassen, insbesondere …

Protokoll (Nr. 8) zu Art. 6 Abs. 2 EUV
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[182] Insoweit hat der Gerichtshof bereits klargestellt, dass eine internationale
Übereinkunft, die die Schaffung eines mit der Auslegung ihrer Bestimmungen be-
trauten Gerichts vorsieht, dessen Entscheidungen für die Organe, einschließlich
des Gerichtshofs, bindend sind, grundsätzlich nicht mit dem Unionsrecht un-
vereinbar ist. Dies gilt umso mehr, wenn der Abschluss einer solchen Überein-
kunft, wie im vorliegenden Fall, in den Verträgen selbst vorgesehen ist …[183] Der
Gerichtshof hat jedoch auch klargestellt, dass eine internationale Übereinkunft
nur dann Auswirkungen auf seine eigenen Zuständigkeiten haben kann, wenn  …
die Autonomie der Unionsrechtsordnung nicht beeinträchtigt wird.“

II. Beeinträchtigung der Autonomie der Unionsrechtsordnung

1. Prägend für die Autonomie des Unionsrechts ist, dass der Union und ihren
Organen keine bestimmte Auslegung des Unionsrechts durch eine externe
Kontrolle verbindlich vorgegeben werden darf. 

a) Folge des Beitritts der EU zur EMRK wäre aber, dass die Auslegung der EMRK
durch den EGMR die Union und ihre Organe, einschließlich des Gerichtshofs,
völkerrechtlich binden würde. Anderseits würde die Auslegung eines in der
EMRK anerkannten Menschenrechts durch den Gerichtshof der EU für die in
der EMRK vorgesehenen Kontrollmechanismen und insbesondere den EGMR
nicht bindend sein. 

b) Aufgrund der Autonomie des Unionsrechts darf vor allem der materielle An-
wendungsbereich des Unionsrechts einschließlich der EU-Grundrechte-Charta
(GRCh) nicht vom EGMR in Frage gestellt werden. Der Gerichtshof sieht daher
die Gefahr, dass durch den Beitritt zur EMRK die Geltungskraft der GRCh be-
einträchtigt werden könnte.

„[189] Da Art. 53 EMRK im Wesentlichen den Vertragsparteien die Befugnis vorbe-
hält, höhere als die durch die EMRK gewährleisteten Schutzstandards für die Grund-
rechte vorzusehen, muss sichergestellt werden, dass diese Bestimmung und Art. 53
der Charta in seiner Auslegung durch den Gerichtshof aufeinander abgestimmt
werden, damit die den Mitgliedstaaten durch Art. 53 EMRK eingeräumte Befugnis
in Bezug auf die durch die Charta anerkannten Rechte, die den durch die EMRK ge-
währleisteten Rechten entsprechen, auf das beschränkt bleibt, was erforderlich ist,
um eine Beeinträchtigung des in der Charta vorgesehenen Schutzniveaus sowie
des Vorrangs, der Einheit und der Wirksamkeit des Unionsrechts zu verhindern.“ 

Da eine Abstimmung zwischen Art. 53 EMRK und Art. 53 GRCh durch die
geplante Übereinkunft nicht gewährleistet ist, verstößt der Vertragsentwurf
nach Auffassung des Gerichtshofs gegen die besonderen Merkmale und die
Autonomie des Unionsrechts.

2. Auch enthalte der Vertragsentwurf keine Vorkehrungen, um eine Beeinträch-
tigung des unionsrechtlichen Grundsatzes des gegenseitigen Vertrauens
zwischen den Mitgliedstaaten zu verhindern. Dieser Grundsatz verlangt, dass
jeder Mitgliedstaat davon ausgehen darf, dass alle anderen Mitgliedstaaten das
Unionsrecht und insbesondere die dort anerkannten Grundrechte beachten.

„[194] Da die EMRK, indem sie vorschreibt, dass die Union und die Mitgliedstaaten
nicht nur in ihren Beziehungen zu den Vertragsparteien, die nicht Mitgliedstaaten
der Union sind, sondern auch in ihren gegenseitigen Beziehungen – selbst wenn
für diese Beziehungen das Unionsrecht gilt – als Vertragsparteien anzusehen sind,
von einem Mitgliedstaat verlangen würde, die Beachtung der Grundrechte durch
einen anderen Mitgliedstaat zu prüfen, obwohl das Unionsrecht diese Mitglied-
staaten zu gegenseitigem Vertrauen verpflichtet, ist der Beitritt geeignet, das Gleich-
gewicht, auf dem die Union beruht, sowie die Autonomie des Unionsrechts
zu beeinträchtigen.“

Diese Konvention ist nicht so auszule-
gen, als beschränke oder beeinträchtige
sie Menschenrechte und Grundfreihei-
ten, die in den Gesetzen einer Hohen
Vertragspartei oder in einer anderen
Übereinkunft, deren Vertragspartei sie ist,
anerkannt werden.

Art. 53 EMRK

Keine Bestimmung dieser Charta ist als
eine Einschränkung oder Verletzung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten
auszulegen, die in dem jeweiligen An-
wendungsbereich durch das Recht der
Union und das Völkerrecht sowie durch
die internationalen Übereinkünfte, bei
denen die Union oder alle Mitgliedstaa-
ten Vertragsparteien sind, darunter ins-
besondere die Europäische Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und
Grundfreiheiten, sowie durch die Verfas-
sungen der Mitgliedstaaten anerkannt
werden.

Art. 53 GRCh
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3. Des Weiteren fehlt nach Auffassung des Gerichtshofs auch eine Regelung,
die das Rechtsschutzsystem des AEUV und die Kontrollmechanismen der
EMRK aufeinander abstimmt.

Zum Vorbefassungsverfahren nach dem
16. Zusatzprotokoll vgl. Hoffmann/Kolmar
NVwZ 2014, 1269 ff.

a) Durch das am 02.10.2013 unterzeichnete Zusatzprotokoll Nr. 16 zur EMRK
werden die höchsten Gerichte der Vertragstaaten ermächtigt, den EGMR zu
Gutachten über Grundsatzfragen betreffend die Auslegung oder Anwendung
der durch die EMRK oder ihre Protokolle gewährleisteten Rechte und Freihei-
ten zu ersuchen. 

b) Durch dieses Verfahren könnte die Wirksamkeit des Vorabentscheidungs-
verfahrens nach Art. 267 AEUV beeinträchtigt werden, insbesondere bei
Rechten, die durch die GRCh gewährleistet werden und den Grund- und Men-
schenrechten der EMRK entsprechen.

„[198] Insbesondere ist nicht ausgeschlossen, dass ein Ersuchen um ein Gutachten
…, das ein Gericht eines … beigetretenen Mitgliedstaats stellt, das Verfahren der
Vorabbefassung des Gerichtshofs auslösen könnte. Dadurch entstünde die Gefahr
einer Umgehung des in Art. 267 AEUV vorgesehenen Vorabentscheidungsverfah-
rens, das … das Schlüsselelement des durch die Verträge geschaffenen Gerichts-
systems darstellt. [199] Da die geplante Übereinkunft keine Regelung des Verhält-
nisses zwischen dem durch [die EMRK] geschaffenen Mechanismus und dem in
Art. 267 AEUV vorgesehenen Vorabentscheidungsverfahren vorsieht, ist sie geeig-
net, dessen Autonomie und Wirksamkeit zu beeinträchtigen.“

Damit ist festzustellen, dass der Beitritt der Union zur EMRK, so wie ihn der Ent-
wurf des Beitrittsvertrages vorsieht, die besonderen Merkmale des Unions-
rechts und dessen Autonomie beeinträchtigt.

III. Verstoß gegen Art. 344 AEUV

Der Beitritt könnte auch mit den in Art. 344 AEUV festgelegten Grundsätzen
zur Streitbeilegung unvereinbar sein. Danach verpflichten sich die Mitglied-
staaten, Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Verträge
ausschließlich nach dem Unionsrecht zu regeln. Sinn und Zweck der Vor-
schrift ist es, den ausschließlichen Charakter der Modalitäten zur Regelung sol-
cher unionsinterner Streitigkeiten und insbesondere die insoweit bestehende
Zuständigkeit des Gerichtshofs zu wahren. 

„[201] Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs darf eine internationale
Übereinkunft die in den Verträgen festgelegte Zuständigkeitsordnung und damit
die Autonomie des Rechtssystems der Union, deren Wahrung der Gerichtshof si-
chert, nicht beeinträchtigen. …“

1. Deshalb ist der Gerichtshof, wenn Unionsrecht in Rede steht, für jeden Rechts-
streit zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen ihnen und der Union aus-
schließlich zuständig. Diesem Grundsatz steht jede vorherige oder nachträg-
liche externe Kontrolle entgegen. Nach dem Beitritt gilt dies auch für Streitig-
keiten nach der EMRK, da diese durch den Beitritt zum Bestandteil des Unions-
rechts wird.

2. Im Widerspruch dazu regelt Art. 33 EMRK ein eigenständiges Streitbeile-
gungsverfahren, das für alle Vertragsparteien, und damit nach einem Beitritt
zur EMRK auch für Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten oder zwischen
ihnen und der Union gelten würde. Der Vertragsentwurf lässt für die Union
oder die Mitgliedstaaten die Möglichkeit bestehen, den EGMR nach Art. 33
EMRK mit einem Ersuchen zu befassen, das den Vorwurf einer Verletzung der
EMRK durch einen Mitgliedstaat oder durch die Union im Zusammenhang mit
dem Unionsrecht zum Gegenstand hat.

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich,
Streitigkeiten über die Auslegung oder
Anwendung der Verträge nicht anders
als hierin vorgesehen zu regeln.

Art. 344 AEUV

Jede Hohe Vertragspartei kann den Ge-
richtshof wegen jeder behaupteten Ver-
letzung dieser Konvention und der Pro-
tokolle dazu durch eine andere Hohe
Vertragspartei anrufen.

Art. 33 EMRK



246

Entscheidung des Monats

RÜ: Regelmäßig Übersichten zu examenshäufigen Rechtsproblemen mit Poster

RÜ 4/2015

Nach Auffassung des Gerichtshofs wäre
nur ein ausdrücklicher Ausschluss der Zu-
ständigkeit des EGMR nach Art. 33 EMRK
für solche Rechtsstreitigkeiten mit Art. 344
AEUV vereinbar.

„[208] Schon die Existenz einer solchen Möglichkeit steht nicht im Einklang mit
dem in Art. 344 AEUV aufgestellten Erfordernis. [209] Dies gilt umso mehr, als der
EGMR, wenn die Union oder die Mitgliedstaaten ihm tatsächlich einen Rechtsstreit
zwischen ihnen unterbreiten sollten, nach Art. 33 EMRK mit diesem Rechtsstreit
befasst wäre.“

Damit verstößt der geplante Beitritt auch gegen die Grundsätze des Art. 344
AEUV.

IV. Unzulässige Änderung der Zuständigkeitsverteilung

Der Vertragsentwurf könnte darüber hinaus zu einer nach Art. 6 Abs. 2 EUV un-
zulässigen Änderung der in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der
Union führen. Im Vertragsentwurf ist vorgesehen, dass Art. 36 EMRK, der die
Beteiligung Dritter an den Verfahren vor dem EGMR regelt, insoweit erweitert
wird, dass die Union oder ein Mitgliedstaat in einem Verfahren vor dem EGMR
unter bestimmten Umständen Mitbeschwerdegegner werden kann (sog. Mit-
beschwerdegegner-Mechanismus). Im Entwurf der geplanten Übereinkunft
ist vorgesehen, dass die Union oder die Mitgliedstaaten, wenn sie die Zulas-
sung als Mitbeschwerdegegner in einer Rechtssache vor dem EGMR beantra-
gen, nachweisen müssen, dass die Voraussetzungen für ihre Beteiligung am
Verfahren erfüllt sind. Der EGMR muss dann über diesen Antrag anhand der
Plausibilität der vorgebrachten Argumente entscheiden.

„[224] Gleichwohl würde der EGMR mittels dieser Prüfung die Regeln des Unions-
rechts für die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen ihr und ihren Mitgliedstaa-
ten sowie die Kriterien für die Zurechnung ihrer Handlungen oder Unterlassungen
beurteilen und insoweit eine endgültige Entscheidung treffen, die sowohl die Mit-
gliedstaaten als auch die Union binden würde. [225] Eine solche Prüfung wäre ge-
eignet, in die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und ihren
Mitgliedstaaten einzugreifen.“

V. Unzulässige Beschränkung der Befugnisse des Gerichtshofs

1. Der Beitritt der Union zur EMRK könnte des Weiteren zu einem unzulässigen
Eingriff in die Kompetenzen des Gerichtshofs führen. Die EMRK macht die
Zulässigkeit einer Individualbeschwerde nach Art. 34 EMRK u.a. davon abhän-
gig, dass der Beschwerdeführer alle „innerstaatlichen“ Rechtsbehelfe ausge-
schöpft haben muss. Diese Zulässigkeitsvoraussetzung gewährleistet, dass
der durch die EMRK geschaffene Kontrollmechanismus subsidiären Charak-
ter zum Schutz der Menschenrechte hat. Dieses Verfahren ist auch geboten,
um das ordnungsgemäße Funktionieren des Gerichtssystems der Union zu ge-
währleisten.

„[237] In diesem Zusammenhang entspricht die Notwendigkeit einer Vorabbe-
fassung des Gerichtshofs in einer Rechtssache, mit der der EGMR befasst ist und
in der das Unionsrecht in Rede steht, dem Erfordernis, die Zuständigkeiten der Uni-
on und die Befugnisse ihrer Organe, insbesondere des Gerichtshofs, zu wahren …“

Die Auslegung des Unionsrechts fällt jedoch in die ausschließliche Zuständig-
keit des Gerichtshofs. Würde dem EGMR gestattet, die Frage zu prüfen, ob
der EuGH bereits über die Rechtsfrage entschieden hat, die Gegenstand des
Verfahrens vor dem EGMR ist, liefe dies darauf hinaus, ihm die Zuständigkeit
für die Auslegung der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu übertragen.

„[246] Wenn es dem Gerichtshof nicht gestattet wäre, die verbindliche Auslegung
des abgeleiteten Rechts vorzunehmen, und wenn sich der EGMR, bei seiner Prü-
fung der Vereinbarkeit dieses Rechts mit der EMRK, selbst für eine der plausiblen
Auslegungen entscheiden müsste, würde der Grundsatz der ausschließlichen Zu-
ständigkeit des Gerichtshofs für die verbindliche Auslegung des Unionsrechts frag-
los verletzt.“

(1) …

(2) Im Interesse der Rechtspflege kann
der Präsident des Gerichtshofs jeder Ho-
hen Vertragspartei, die in dem Verfahren
nicht Partei ist, oder jeder betroffenen
Person, die nicht Beschwerdeführer ist,
Gelegenheit geben, schriftlich Stellung
zu nehmen oder an den mündlichen
Verhandlungen teilzunehmen.

Art. 36 EMRK

Der Gerichtshof kann von jeder natürli-
chen Person, nichtstaatlichen Organisa-
tionen oder Personengruppen, die be-
haupten, durch eine der Hohen Ver-
tragsparteien in einem der in dieser Kon-
vention oder den Protokollen dazu aner-
kannten Rechte verletzt zu sein, mit einer
Beschwerde befasst werden. Die Hohen
Vertragsparteien verpflichten sich, die
wirksame Ausübung dieses Rechts nicht
zu behindern.

Art. 34 EMRK
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Die in der Übereinkunft vorgesehenen Modalitäten des Verfahrens zur Vorab-
befassung des Gerichtshofs tragen den besonderen Merkmalen der Union
daher nicht ausreichend Rechnung.

2. Ein weiterer unzulässiger Eingriff in die Kompetenzen des Gerichtshofs
könnte dadurch gegeben sein, dass bestimmte EU-Rechtsakte ausschließlich
vom EGMR und damit von einem unionsexternen Organ überprüft werden
könnten. 

Das Unionsrecht sieht keinen lückenlosen Rechtsschutz gegen Rechtsakte
der EU-Organe vor. Gerade im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) sind bestimmte Handlungen der EU-Organe der Kontrolle
durch den Gerichtshof entzogen. Im Fall des Beitritts der EU zur EMRK wäre der
EGMR jedoch ermächtigt, auch über die Vereinbarkeit solcher Handlungen
mit der EMRK zu entscheiden. Hierzu würden auch solche gehören, für deren
Rechtmäßigkeitskontrolle anhand der Grundrechte dem Gerichtshof die Zu-
ständigkeit fehlt.

„[256] Wie der Gerichtshof aber bereits ausgeführt hat, darf die Zuständigkeit für
die gerichtliche Kontrolle von Handlungen, Aktionen oder Unterlassungen der
Union, auch anhand der Grundrechte, nicht ausschließlich einem außerhalb
des institutionellen und gerichtlichen Rahmens der Union stehenden inter-
nationalen Gericht übertragen werden …“.

In Bezug auf die gerichtliche Kontrolle der Handlungen, Aktionen oder Unter-
lassungen der Union im Bereich der GASP verstößt die geplante Übereinkunft
ebenfalls gegen die besonderen Merkmale der Union.

Ergebnis: Die Übereinkunft über den Beitritt der EU zur EMRK ist mit dem Uni-
onsrecht unvereinbar. 

In Deutschland stellen die EMRK und ihre Zusatzprotokolle völkerrechtliche
Verträge dar, die durch Zustimmungsgesetz nach Art. 59 Abs. 2 GG in inner-
staatliches Recht transformiert wurden. Deshalb hat die EMRK in der inner-
staatlichen Rechtsordnung den Rang eines einfachen Bundesgesetzes, steht
also unter der Verfassung. Für die Auslegung des Grundgesetzes hat die EMRK
aber mittelbare Bedeutung. Im Hinblick auf die durch Art. 1 Abs. 2, 23, 24 und
Art. 59 Abs. 2 GG belegte „Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes“ so-
wie auf die aus Art. 46 Abs. 1 EMRK folgende völkerrechtliche Verpflichtung der
Bundesrepublik Deutschland, ein endgültiges Urteil des EGMR zu befolgen,
müssen die EMRK und die Entscheidungen des EGMR nach Auffassung des BVerfG
als Auslegungshilfe für die Grundrechte und die rechtsstaatlichen Grundsät-
zen des Grundgesetzes herangezogen werden (grundlegend BVerfG, Beschl.
v. 14.10.2004 – 2 BvR 1481/04, RÜ 2004, 617). Sie dienen damit der Konkretisie-
rung verfassungsrechtlicher Standards. Damit kommt der EMRK de facto im
deutschen Recht zwar kein verfassungsrechtlicher, aber doch ein „übergesetz-
licher“ Rang zu. In neueren Entscheidungen hat das BVerfG die EMRK sogar als
grundrechtsbeschränkendes Gesetz i.S.d. der Grundrechtslehre angesehen
(vgl. BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 1 BvR 1602/07, NJW 2008, 1793 – Caroline
von Hannover; dazu Payandeh JuS 2009, 212 ff.).

Frank Hansen


